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Das Karpaltunnelsyndrom 
als Berufskrankheit 
Voraussetzungen zur Anerkennung 
und Entschädigung in der 
gesetzlichen Unfallversicherung

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat am 01.05.2009 eine 
Empfehlung des Ärztlichen Sachverstän-
digenbeirats Berufskrankheiten bekannt-
gemacht, folgende neue BK in die Anla-
ge zur BK-Verordnung (BKV) aufzuneh-
men:

Druckschädigung des Nervus medianus 
im Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom) 
durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit 
Beugung und Streckung der Handgelenke, 
durch erhöhten Kraftaufwand der Hände 
oder durch Hand-Arm-Schwingungen

Mit der Bekanntmachung der Empfeh-
lung endeten jahrelange Beratungen des 
Ärztlichen Sachverständigenbeirats Be-
rufskrankheiten der Bundesregierung zu 
der Fragestellung, ob und unter welchen 
Voraussetzungen des bundesdeutschen 
Berufskrankheitenrechts ein CTS als Be-
rufskrankheit anerkennungsfähig sein 
kann.

Derzeit ist ein weiterer formalrecht-
licher Schritt nach der Veröffentlichung 
der eingangs genannten Empfehlung er-
forderlich. Die Bundesregierung hat nach 
§9 Abs. 1 SGB VII zu prüfen, ob und 
unter Berücksichtigung welcher sozial-
politischen Überlegungen ein CTS auf 

der Grundlage der Wissenschaftlichen 
Begründung in die BK-Liste aufzuneh-
men ist.

Bis zu einem endgültigen Entschluss 
haben die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung nur die Möglichkeit, ihnen 
gemeldete Fälle auf der Basis des §9 Abs. 2 
SGB VII zu entscheiden und wie eine BK 
anzuerkennen und gegebenenfalls zu ent-
schädigen. Das Gleiche gilt für mögliche 
präventive Maßnahmen nach §3 der BKV 
zur Vermeidung der Entstehung einer 
neuen oder Verhinderung der Verschlim-
merung oder des Auflebens einer bereits 
bestehenden BK.

Bereits in der vorgeschlagenen Legal-
definition zur Wissenschaftlichen Be-
gründung einer neuen Berufskrankheit 
CTS werden die arbeitsbedingten manu-
ellen Belastungen genannt. Für diese gilt 
aus pathophysiologischer und epidemio-
logischer Sicht ein kausaler Zusammen-
hang mit dem Auftreten eines CTS als 
grundsätzlich gesichert [6]. Diese schä-
digenden Einwirkungen werden wie folgt 
charakterisiert:
F		Repetitive manuelle Tätigkeiten mit 

Beugung und Streckung der Hände 
im Handgelenk oder

F		erhöhter Kraftaufwand der Hände 
(kraftvolles Greifen) oder

F		Einwirkung von Hand-Arm-Schwin-
gungen, z. B. durch 
z		handgehaltene vibrierende 

 Maschinen (handgeführte Motor-
sägen und Steinbohrer).

Diese Einwirkungen können einerseits je-
weils für sich allein ein CTS verursachen, 
andererseits erhöht sich das CTS-Risi-
ko deutlich bei einer Kombination von 2 
oder allen 3 Faktoren.

Zur Klassifizierung der Expositionsan-
gaben werden in der Wissenschaftlichen 
Begründung verschiedene Literatur-
angaben herangezogen, ohne dass jedoch 
konkrete Beurteilungskriterien empfoh-
len werden.

Zudem werden manuelle Tätigkei-
ten mit diesen Charakteristika in ver-
schiedensten Berufen ausgeübt. Dies er-
schwert die Abgrenzung bestimmter Per-
sonengruppen, die durch ihre Arbeit einer 
besonderen Einwirkung zum Entstehen 
eines CTS in erheblich höherem Maß als 
die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. In 
der Wissenschaftlichen Begründung wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die arbeitsbedingt schädigenden Einwir-
kungen weniger von einer Berufsbezeich-
nung, als vielmehr von den Tätigkeiten 
mit Risikofaktoren für ein CTS abhän-
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gen. Folglich ist eine sorgfältige individu-
elle Beurteilung der tatsächlichen Arbeits-
belastungen im Einzelfall unumgänglich.

Diese Feststellungen machen deutlich, 
dass eine Konkretisierung der Expositi-
onsbeschreibung für sachgerechte Ermitt-
lungen notwendig ist.

Entwicklung von 
Qualitätsstandards

Durch Veröffentlichungen zum medi-
zinischen Bild des CTS und zur mög-
lichen Anerkennung und Entschädigung 
des CTS wie eine Berufskrankheit erhielt 
schon eine breitere Fachleserschaft eine 
Übersicht zu den in der Wissenschaft-
lichen Begründung dargestellten Erkennt-
nissen [9, 10].

Darüber hinaus hat die DGUV noch 
im Jahr 2009 auf Initiative des Geschäfts-
führer-Ausschusses Berufskrankheiten der 
DGUV eine Projektgruppe CTS gebildet, 
um folgende 3 Arbeitspakete in Experten-
gruppen zu bearbeiten:
1.  Erstellung einer Handlungsanleitung 

zur Ermittlung der Exposition,

2.  Entwicklung eines Workflows für die 
Verwaltung der Unfallversicherungs-
träger,

3.  Möglichkeiten und Grenzen der indi-
viduellen Prävention – §3 BKV.

Für das Feststellungsverfahren als BK 
wurden einerseits die medizinischen Kri-
terien zur Diagnostik eines CTS gemäß 
den geltenden Empfehlungen und Leit-
linien definiert [2]. Andererseits war es 
wichtig, arbeitstechnische Standards für 
die Ermittlung und Bewertung CTS-re-
levanter Einwirkungen zu identifizieren 
und abzustimmen.

Erstellung einer 
Handlungsanleitung zur 
Ermittlung der Exposition

Zur Expositionsbeschreibung hat die Ex-
pertengruppe unter Leitung des Instituts 
für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) zu-
nächst die Angaben in der Wissenschaft-
lichen Begründung, die dort zitierte Lite-
ratur und deren Sekundärliteratur gesich-
tet und analysiert [6].

Als Maß für die Repetition werden die 
Silverstein-Kriterien für Arbeitszyklen 
aufgeführt [14].

Nach Silverstein et al. [15] werden für 
die Bewertung der Greifkraft mit der Ka-
tegorisierung hohe Kraftanforderung 60 N 
(adjusted force), die in einem Elektro-
myographie (EMG)-basierten Verfahren 
ermittelt wurden, als Grenzwert genannt.

Zu den Hand-Arm-Schwingungen 
werden keine quantitativen Angaben ge-
macht. Es wird lediglich hervorgehoben, 
dass

„Insbesondere beim Umgang mit handge-
haltenen vibrierenden Werkzeugen davon 
auszugehen ist, dass diese mit Kraftauf-
wand der Fingerbeuger und entsprechen-
den Zwangshaltungen der Finger und im 
Handgelenk festgehalten werden müssen, 
sodass sich hier mehrere Expositionskom-
ponenten, die teilweise auch schon aus den 
vibrationsbedingten Berufskrankheiten be-
kannt sind, überlagern.“ [6]

Das Ergebnis der weiterführenden Lite-
raturrecherche führte nach Beratung in 

Zusammenfassende Beurteilung der einzelnen Risikofaktoren für die Tätigkeiten T1 - Ti aus Formblatt 3
einer wochentypischen Arbeitsschicht/Tag
gemäß Formblatt 2 linke Hand rechte Hand
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rot ≥5m/s2

Zusammenfassung
über die Arbeitsschicht/Tag

Anleitung zur Beurteilung
mittels Farbcode**

*  zeitgewichteter Mittelwert   =
Σ Pw1 x D(T1) +...+ Pwi x D(Ti)
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**  Die �ießenden Übergänge der Farbskalen symbolisieren, dass Zahlenangaben ebenfalls nicht als scharfe Grenzwerte zu varstehen sind.

! Der Punktwert der Latko-Skala kann nur als Kriterium herangezogen werden,
wenn die Gesamtdauer der beurteilten, repetitiven Tätigkeiten ≥4h/Schicht beträgt! 

*** Zur Ermittlung von A(8) = wird die IFA-Anamnesesoftware BK 2104 empfohlen (dort Schnellzugaang über „fett“ markierte Eingabefelder).
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Abb. 1 8 Formblatt zur Erfassung der Belastungen aufgrund der methodischen Grundlagen zur Beurteilung von Repetition, 
Kraftaufwand und Hand-Arm-Schwingungen. (Mit freundl. Genehmigung der DGUV)
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der Expertengruppe zu dem begründeten 
Entschluss, die Bewertung der Schwin-
gungseinwirkung entsprechend einschlä-
giger Normen, Verordnungen und tech-
nischer Regeln vorzunehmen [4, 5, 7, 8].

Aus der Dokumentation zu den Hand 
Activity Level Threshold Limit Values 
(HAL TLVs) der American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (AC-
GIH®) konnten Literaturstellen herange-
zogen werden, die zusätzliche Hinweise 
zur genauen Beschreibung der Gefähr-
dung durch Repetition und durch Kraft-
aufwand geben [3, 13]. Diese HAL TLVs 
wurden allerdings aus präventiven Ge-
sichtspunkten ermittelt und stellen daher 
keine schädigenden Grenzwerte im Sinne 
einer BK dar [1].

In einem zweiten Schritt wurde aus al-
len verfügbaren Literaturangaben ein Er-
fassungsbogen zur Expositionsermittlung 
erstellt. Dieser enthält sowohl quantitati-
ve Angaben für die einzelnen CTS-Risi-
kofaktoren als auch einen Vorschlag für 
die Kombinationsbewertung. Dabei wird 
die Belastungshöhe für einzelne Tätigkei-
ten und typische Arbeitsschichten darge-
stellt (.	Abb. 1).

Die genaue Vorgehensweise und die 
entsprechenden Erläuterungen zu den 
ausgewählten Beurteilungskriterien sind 
in der Handlungsanleitung „CTS“ aus-
führlich beschrieben [11, 12].

In einem dritten Schritt wurde im IFA 
unter Beteiligung von Vertretern der Un-
fallversicherungsträger auf der Grund-
lage der Handlungsanleitung und der 
darin enthaltenen Erfassungsbögen ei-
ne Anamnese-Software entwickelt. Ziel 
ist es, hiermit die Präventionsdienste der 
Unfallversicherungsträger bei der Ermitt-
lung der arbeitstechnischen Anamnese in 
Feststellungsverfahren Karpaltunnelsyn-
drom zu unterstützen.

Entwicklung eines Workflows 
für die Verwaltung der 
Unfallversicherungsträger

Bei der Bearbeitung des zweiten Arbeits-
pakets wurde von arbeitsmedizinischen, 
orthopädischen, neurologischen und 
handchirurgischen Fachärzten sowie 
Fachleuten aus den Präventionsdiens-
ten und BK-Abteilungen der Unfallversi-
cherungsträger die Ermittlungen zur Ar-

beits- und Krankheitsvorgeschichte der 
Betroffenen standardisiert. In Anlehnung 
an bewährte Beschreibungen von Ver-
fahrensabläufen entstand ein CTS-spe-
zifisches Flussdiagramm (Workflow) zur 
Anwendung in den BK-Abteilungen der 
Unfallversicherungsträger.

Ziel ist es, dass z. B. medizinischen 
Gutachtern alle relevanten Fakten zur 
Chronologie des Beschwerdebilds und 
zur Ausprägung und Lokalisation funkti-
oneller Beeinträchtigungen in standardi-
sierter Form zur Verfügung gestellt wer-
den. Dieser Workflow dient der Sicherung 
von Qualitätsstandards, ohne dass er zwin-
gend in jedem Einzelfall minutiös einge-
halten werden kann oder abzubilden ist. 
Die hohe Individualität der Arbeits- und 
Gesundheitsanamnesen bei den CTS-Er-
krankten erfordert in der Ausgestaltung 
des Ermittlungsverfahrens individuali-
sierte Vorgehensweisen. Der Workflow 
ist daher dynamisch angelegt. Praktische 
Erfahrungen, die Unfallversicherungsträ-
ger während der vergangenen Jahre in den 
Ermittlungen zu BK-Verfahren gemacht 
haben, fließen fortlaufend in die Erarbei-
tung neuer bzw. die Anpassung vorhan-
dener Fragebögen und Formtexte ein. Sie 
werden in den Workflow an thematisch 
passender Stelle implementiert.

Möglichkeiten und Grenzen der 
individuellen Prävention – §3 BKV

Die Projektgruppe CTS der DGUV dis-
kutierte ein weiteres Aufgabenfeld, das 
aus dem Anspruch Erkrankter auf sekun-
där-präventive Maßnahmen nach §3 BKV 
entspringt. Nach dieser Vorschrift sind – 
gegebenenfalls auch schon vor dem Ein-
tritt einer BK – seitens der Unfallversiche-
rungsträger vorbeugende Leistungen zu 
erbringen, um einer konkret individuell 
drohenden Gefahr der Entstehung einer 
BK bzw. beim Vorliegen einer solchen der 
drohenden Gefahr der Verschlimmerung 
oder des Wiederauflebens der Erkran-
kung entgegenzuwirken. Das Handlungs-
feld einer Individualprävention ist aller-
dings stark eingeschränkt, da sich das 
CTS regelmäßig nicht durch Vorstufen 
oder andere dem Krankheitsbild vorange-
hende Symptome ankündigt. Davon un-
abhängig besteht aber der Anspruch auf 
Verminderung der generellen Gefährdun-
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CTS) die Entwicklung von Qualitätsstandards 
für Berufskrankheiten (BK)-Feststellungsver-
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drome, this article describes the develop-
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ing transparency for accident insurers, medi-
cal expert witnesses, persons concerned, and 
their attending physicians.
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gen für die Entstehung des CTS im Rah-
men der Prävention arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren.

Therapie und Minderung 
der Erwerbsfähigkeit

Die Therapie des CTS durch eine ope-
rative Versorgung der Erkrankten erzielt 
bei relativ geringem Aufwand eines klei-
nen chirurgischen Eingriffs in den meis-
ten Fällen langfristige therapeutische Er-
folge. Sie scheint nach klinischer Erfah-
rung der beteiligten medizinischen Ex-
perten auch für die Zukunft die Gefahr 
eines erneuten Auftretens dieses Krank-
heitsbilds drastisch zu verringern.

Zur Einschätzung der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE) liegen bislang 
nur wenige Erfahrungen vor. Objektivier-
bare Aspekte zur Beurteilung sind z. B. 
die Störung der Feinmotorik (Dinge fal-
len aus der Hand), Minderung der gro-
ben Kraft und damit auch eine schlech-
tere Greiffunktion oder schmerzhafte Be-
wegungen. Nach klinischer Erfahrung 
scheinen auch bei Komplikationen im 
Heilverlauf MdE-Bewertungen von mehr 
als 20 von 100 kaum vorstellbar.

Fazit für die Praxis

F		Insbesondere bei CTS-Patienten, die 
sich nicht zu einer operativen Ver-
sorgung entscheiden, zeichnet sich 
prognostisch die Gefahr ab, dass die 
Krankheit wiederauflebt bzw. sich 
verschlimmert, wenn die in der Ver-
gangenheit als gefährdend identi-
fizierte Einwirkung bei der Arbeits-
tätigkeit fortbesteht. Für diese Betrof-
fenen soll versucht werden, neben 
ärztlich-therapeutischen Behandlun-
gen geeignete sekundär-präventi-
ve Ansätze und Maßnahmen auf der 
Grundlage der BKV zu entwickeln. 

F		Nach den Erfahrungen bei anderen 
BK (z. B. im Bereich der Hauterkran-
kungen) könnte versucht werden, 
z. B. edukative Maßnahmen zur Ver-
besserung des Gesundheitsbewusst-
seins sowie verhaltens- und verhält-
nispräventive Interventionen durch-
zuführen.

F		Mit den Ergebnissen der interdiszip-
linären Arbeitsgruppe wurden Quali-

tätsstandards für die Bearbeitung der 
BK-Verfahren Karpaltunnelsyndrom 
durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung geschaffen. Gleichzeitig bilden 
diese Grundlagen Anhaltspunkte z. B. 
für medizinische Gutachter bei der Er-
stellung von Zusammenhangsgutach-
ten in BK-Verfahren. Die Ergebnisse 
spiegeln den derzeit aktuellen Stand 
des Wissens wider und werden in Ab-
hängigkeit von neuen Erkenntnissen 
kontinuierlich aktualisiert.
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